
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure St. Gallen
Prozesstypen Bericht
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc
Eperon, Lionel
Heer, Elia
Hirter, Hans
Mach, André
Strohmann, Dirk
Terribilini, Serge

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc; Eperon, Lionel; Heer, Elia; Hirter, Hans; Mach, André; Strohmann, Dirk;
Terribilini, Serge 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Bericht, St. Gallen,
1990 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität
Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

1Wahl- und Abstimmungsverfahren

2Wahlen

3Wirtschaft
3Geld, Währung und Kredit

3Banken

3Infrastruktur und Lebensraum
3Energie

3Wasserkraft

3Verkehr und Kommunikation

3Eisenbahn

4Raumplanung und Wohnungswesen

4Raumplanung

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
SBB Schweizerische Bundesbahnen
EVED Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
KdK Konferenz der Kantonsregierungen

OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
DFTCE Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
CdC Conférence des gouvernements cantonaux

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Damit die Absicht des Bundesrats, E-Voting in den ordentlichen Betrieb zu überführen,
umgesetzt werden konnte, musste das Bundesgesetz über die politischen Rechte
angepasst werden. Die Teilrevision wurde Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben
und soll auch «Gelegenheit für eine politische Debatte auf eidgenössischer Ebene zum
Thema E-Voting» bieten, so der Bericht weiter. 
Eine Gruppe aus wissenschaftlichen Expertinnen und Experten sei zum Schluss gelangt,
dass der elektronische Kanal sicher und vertrauenswürdig angeboten werden könne, so
die Einleitung des erläuternden Berichts dazu. Die Revision sah vor, dass die
individuelle digitale Stimmabgabe neu mittels eines durch den Bund zertifizierten
elektronischen Systems erfolgen können solle. Angestrebt wird dabei eine barrierefreie
Stimmabgabe. Geregelt werden in dem Gesetz auch die Anforderungen an dieses
System selber: Dessen Quellcode muss offengelegt werden und transparent sein, damit
er verifizierbar ist, aber trotzdem das Stimmgeheimnis gewahrt bleibt; der Bund
zertifiziert das System und die Kantone müssen laufend Risikoeinschätzungen
durchführen. In einem im Vergleich zum aktuellen Versuchsbetrieb einfacheren
Verfahren soll der Bund die Bewilligung erteilen, wenn ein Kanton E-Voting einführen
will – die Kantone blieben jedoch frei, E-Voting einzuführen oder nicht. Jene Kantone,
die E-Voting als ordentlichen Stimmkanal einführten, könnten Anmeldungen von
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vorsehen, die an einer digitalen Stimmabgabe
interessiert sind, und diesen dann die notwendigen Unterlagen zustellen – idealerweise
ebenfalls elektronisch. 

Mitte Juni 2019 lagen die Antworten der Vernehmlassung vor – in der Tat war die
Vorlage zuvor ziemlich heftig debattiert worden. In den Medien war bereits Anfang Mai
berichtet worden, dass die Vorlage auf breite Kritik gestossen und insbesondere die
Sicherheit als noch ungenügend beurteilt worden sei. Der Ergebnisbericht der
Bundeskanzlei ging neben den Antworten auch auf die «Ereignisse während des
Vernehmlassungsverfahrens» ein, welche die Antworten wohl mitentscheidend
beeinflusst hatten: In einem Intrusionstest war gezeigt worden, dass das E-Voting-
System der Post, das neben dem System des Kantons Genf angewendet wurde,
gravierende Sicherheitsmängel aufwies. 
Zwar sprach sich eine grosse Mehrheit der 52 von insgesamt 64 Stellungnehmenden
ganz grundsätzlich für digitales Abstimmen und Wählen aus, weil E-Voting insbesondere
auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern sowie Menschen mit
Behinderungen zugute kommen kann. Die Vorlage selber fand aber nur eine knappe
Unterstützung bei 37 Antwortenden. Darunter fanden sich 19 Kantone, die KdK, der
Städteverband, der Gemeindeverband, Behindertenverbände, die
Auslandschweizerorganisation und die Post, aber keine der 10 antwortenden Parteien.
Immerhin E-Voting-freundlich zeigten sich unter diesen die BDP, die CVP, die EVP, die
FDP, die GLP, die GP und die SP. Sie bemängelten aber, wie auch die Kantone Genf, St.
Gallen, Solothurn und Wallis und etwa Economiesuisse unter den Organisationen, dass
der Zeitpunkt einer Umsetzung in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen sehr schlecht
gewählt sei. Es sei besser, den Versuchsbetrieb weiterzuführen. Angeregt wurde zudem,
dass ein E-Voting-System in staatlicher Hand liegen müsse, etwa vom Kanton Genf, der
GP, der SP und der EVP.
Die 12 Antworten, die sich nicht nur gegen die Vorlage, sondern ganz grundsätzlich
gegen eine Einführung von E-Voting aussprachen, stammten von den Kantonen
Nidwalden, Schwyz und Waadt, von der SVP, der AL Bern und der Piratenpartei sowie
verschiedenen IT-Organisationen, etwa auch dem Komitee der Initiative «für ein E-
Voting-Moratorium». Diese Stellungnehmenden zeigten sich sehr skeptisch dazu, dass
E-Voting jemals die notwendige Sicherheit aufweisen könnte, mit der das zentrale
Vertrauen in die direkte Demokratie nicht gefährdet werde. Darüber hinaus kritisierten
sie, dass E-Voting-Systeme, also «hoheitliche Zuständigkeiten», von Dritten angeboten
werden dürfen. Falls dies so bleibe, müsse mindestens die momentan fehlende
Konkurrenzsituation von privaten Systemanbietenden geändert werden, weil Monopole
zulasten der Sicherheit gingen. Es bestehe kein Handlungsbedarf, fand gar die SVP und
der Nutzen sei in Anbetracht des hohen Sicherheitsrisikos viel zu gering. Es sei besser,
die briefliche Stimmabgabe punktuell zu verbessern – etwa im Hinblick auf mögliche
Erleichterungen für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, so die SVP.

BERICHT
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Obwohl seit 2004 in insgesamt 15 Kantonen mehr als 300 Tests erfolgreich
durchgeführt worden seien, sei der Bundesrat auch aufgrund der kritischen Antworten
aus der Vernehmlassung und angesichts der «Entwicklungen der vergangenen Monate»
zum Schluss gekommen, «auf die Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den
ordentlichen Betrieb zu verzichten», erklärte er in einer Medienmitteilung im
darauffolgenden Juni 2019. Vielmehr habe er die Bundeskanzlei beauftragt, ein Konzept
für eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zu erstellen. Dieser «Marschhalt» wurde
in den Medien virulent diskutiert, aber überwiegend begrüsst. 1

Wahlen

Wahlen

2020 wählten acht Kantone ihre Parlamente neu (SG, UR, TG, SZ, SH, JU, AG, BS). Die
«grüne Welle» spülte auch 2020 viele Mitglieder der Grünen und der Grünliberalen in
die kantonalen Legislativen. Die Grünen gewannen in allen acht Kantonen Wähleranteile
dazu, die Grünliberalen in sieben von acht – im Kanton Uri waren sie nicht zur Wahl
angetreten. Diese Gewinne brachten den Grünen in diesen Kantonen total 69 Mandate
ein (bei den letzten Wahlen in diesen Kantonen waren es noch 45 gewesen) und den
Grünliberalen 48 (27 bei den letzten Wahlen in denselben Kantonen). Die
Bundesratsparteien schwächelten derweil. Die FDP verlor in allen acht Kantonen
Mandate (insg. -17 Sitze in diesen Kantonen), die SP (-12 Sitze) und die SVP (-14 Sitze) je
in deren sechs. Am besten hielt sich die CVP (-4 Sitze), welche zwar in drei Kantonen
Mandate abgeben musste, aber auch in drei Kantonen Sitze zulegen konnte. 

Der Frauenanteil in den kantonalen Parlamenten stieg in sechs von acht Kantonen – am
stärksten im Kanton Basel-Stadt (42.0%, +11 Prozentpunkte gegenüber den letzten
Wahlen). Einzig in den Kantonen Jura (15.0%, +/- 0 Prozentpunkte) und Schwyz (9.0%,
-5 Prozentpunkte) führten die Wahlen 2020 nicht zu einem Parlament mit mehr
weiblichen Mitgliedern. Die Wahlbeteiligung lag einzig im Kanton Schaffhausen (57.0%),
wo die Stimmpflicht gilt, über 50 Prozent. Am wenigsten Wahlberechtigte fanden im
Kanton Thurgau den Weg an die Urne (32.6%). 

Die acht Kantone führten auch Gesamterneuerungswahlen ihrer Exekutiven durch. Die
grössten Veränderungen brachten die Wahlen im Kanton Basel-Stadt: Die SP konnte
ihre zwei Rücktritte verteidigen, nicht aber die FDP und die Grünen, die beide die
Abwahl eines amtierenden Regierungsratsmitglieds hinnehmen mussten. An ihre Stelle
traten Vertreterinnen der LDP und der GLP. Die FDP verlor in zwei weiteren Kantonen
einen Regierungssitz: in Uri an die SVP und in Schaffhausen an die SP. In den anderen
Kantonen änderten die Wahlen jedoch nichts an der Parteizusammensetzung der
Regierungen. In den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Aargau und Schwyz kam es zwar zu
Rücktritten von Regierungsmitgliedern auf Ende der Amtsperiode, überall schafften es
die entsprechenden Parteien jedoch, ihre Sitze zu verteidigen. Im Kanton Jura kam es
in den Gesamterneuerungswahlen im Herbst gar zu keiner einzigen personellen
Änderung. Allerdings war es im Frühjahr vor den regulären Wahlen noch zu einer
Ersatzwahl gekommen, bei der die CVP ihren freigewordenen Sitz an die Kandidatin der
SP verlor, welche diesen ein halbes Jahr später erfolgreich verteidigte. Auch im Kanton
Waadt kam es im Berichtsjahr zu einer Ersatzwahl, bei welcher die FDP ihren
freigewordenen Sitz ebenfalls erfolgreich verteidigte. Unter dem Strich war Ende 2020
ein kantonales Regierungsmandat mehr von einer Frau besetzt als noch im Vorjahr (neu:
39 von 154 Mandaten). Während in der Regierung von Uri neu keine Frau mehr einsitzt
anstatt wie bisher noch zwei, ist in Basel-Stadt, St. Gallen und Jura neu je ein
Regierungsamt mehr von einer Frau besetzt. 

Auch die Städte Genf, Luzern, Biel, St. Gallen und Bern wählten die Mitglieder ihrer
Legislativen neu. Dort zeigte sich ein ähnliches Bild wie bei den kantonalen Wahlen: die
grosse Gewinnerin war die Grüne Partei, welche in allen fünf Städten verglichen mit den
letzten Wahlen Mandate dazugewann (zusammengezählt von 48 auf 69 Sitze). Auch die
Grünliberale Partei legte in diesen Städten zu, wenn auch in geringerem Masse (von 21
auf 28 Mandate; keine Vertretung in Genf). 

Bei den meisten grossen Städten blieb die Parteizusammensetzung der Exekutiven
nach den Wahlen gleich wie in der vorherigen Amtsperiode; namentlich in Bern, St.
Gallen, Luzern und Biel. Dramatischer ging es in Genf zu und her, wo gleich vier der fünf
amtierenden Regierungsmitglieder sich nicht mehr zur Wiederwahl stellten – zwei

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
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davon laut eigenen Angaben wegen eines Reputationsverlusts im Zusammenhang mit
einer Spesenaffäre. Schlussendlich führten die Wahlen in der Stadt Genf zu einem
Sitzgewinn der Grünen auf Kosten der Partei SolidaritéS. In Winterthur kam es derweil
zum dritten Mal seit 2016 zu einem unerwarteten Abgang eines Mitglieds der Exekutive
und daraufhin zu einer Ersatzwahl, bei der die FDP ihren freigewordenen Sitz an die
Kandidatin der GLP abtreten musste. 2

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

In verschiedenen Kantonen wurden Neuregelungen für die Kantonalbanken an die Hand
genommen. Die Regierung von Appenzell-Ausserrhoden beantragte Volk und Parlament
den Verkauf der Kantonalbank an die Schweizerische Bankgesellschaft. In St. Gallen
stimmte der Grosse Rat für die Umwandlung in eine private Aktiengesellschaft, bei
welcher der Kanton freilich eine Mehrheitsbeteiligung behält und weiterhin Garantie
leistet. Im Kanton Bern gab die Regierung einen ähnlichen Vorschlag in die
Vernehmlassung; sie möchte die Staatsgarantie ebenfalls beibehalten, sich aber die
Vorteile, die der Bank daraus erwachsen, abgelten lassen. Eine interne Arbeitsgruppe
des Verbands der Kantonalbanken arbeitete einen Vorschlag aus, wie die
Kantonalbanken nach einer Privatisierung zu einer Holding zusammengefasst werden
könnten. 3

BERICHT
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

A la suite de la publication en 1991 du rapport sur les répercussions écologiques du
projet de construction de cinq barrages successifs sur le Rhin entre Trübbach (SG) et
Sennwald (SG) à la frontière avec le Liechtenstein, de nombreuses oppositions (environ
600) sont parvenues aux autorités saint-galloises. Selon les opposants, l'étude
effectuée par les promoteurs serait incomplète et resterait trop vague sur les impacts
écologiques. 4

BERICHT
DATUM: 23.05.1992
ANDRÉ MACH

Suite à la publication d'un rapport de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) selon lequel le projet de construction de cinq barrages
successifs sur le Rhin le long de la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein porterait
une trop forte atteinte à l'environnement, ainsi qu'après les discussions entre la
Confédération, les autorités de la Principauté et celles du canton de St-Gall, les
négociations sur une convention internationale ont été interrompues. Le projet devra
donc être remanié afin de limiter son impact sur l'environnement. 5

BERICHT
DATUM: 15.12.1994
LIONEL EPERON

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Pour répondre aux exigences du chef du DFTCE et de la délégation des finances, les
CFF ont présenté en juin leur projet nommé «Rail 2000-1re étape», où le projet initial
est revu à la baisse pour ne plus coûter qu'environ CHF 7.4 milliards. Ainsi, la
proposition de relier les principaux noeuds ferroviaires helvétiques en moins d'une
heure et à une cadence de trains de 30 minutes n'est maintenue que pour les lignes où
la demande est suffisante. De la sorte, les CFF abandonnent ou renvoient une bonne
partie de la construction des tronçons prévus tels que les lignes Kloten-Winterthour
ou Muttenz-Olten. En conséquence, il subsistera essentiellement la ligne Mattstetten-
Rothrist, utile pour la liaison Berne-Olten et pour absorber le trafic du nouveau
Lötschberg, le tunnel de Vauderens entre Lausanne et Fribourg et le triplement de la
ligne Genève-Lausanne jusqu'à Coppet. Pour compenser l'abandon de la construction
de certaines infrastructures lourdes, les CFF ont annoncé vouloir améliorer leur

BERICHT
DATUM: 25.11.1993
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matériel roulant, notamment en acquérant des rames de type Pendolino et des wagons
à deux étages, ce qui devrait permettre de réduire les temps de trajet et accroître les
capacités. En outre, la ligne du pied du Jura serait mise à égalité avec celle passant par
Fribourg et Berne en termes de temps de parcours. Selon les CFF, ce nouveau
programme respecterait les objectifs de Rail 2000; l'offre ferroviaire serait
substantiellement améliorée avec une diminution du temps de parcours de huit pour
cent entre les 23 villes principales de Suisse et avec une augmentation de la capacité de
13 pour cent. Des critiques sont notamment venues de Bâle, de Thurgovie, de Lucerne
et de la Suisse orientale en général. Le gouvernement Saint-Gallois s'est clairement
opposé au projet des CFF. 6

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Die Richtpläne der Kantone Freiburg und Sankt Gallen wurden vom Bundesrat unter
den üblichen Einschränkungen genehmigt, derjenige Graubündens in zwei Punkten
angepasst. Damit stehen noch immer die Pläne der Kantone Genf, Jura und Tessin aus. 7

BERICHT
DATUM: 31.12.1990
DIRK STROHMANN

1) Bericht BK vom 18.6.2019 ; Erläuternder Bericht BK vom 18.12.2018; Medienmitteilung Bundesrat vom 27.6.19; TA, 1.5.19
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